
   
 

Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO. 
Teilgenommen am System der Qualitätskontrolle der WP-Kammer und Teilnahmebescheinigung erhalten 
 

 
 
5. Novelle zur Verpackungsverordnung ab 2009 
 
Zum 1. Mai 2009 müssen alle Gewerbetreibende, die Verkaufsverpackungen in Umlauf bringen, dies in 
einer Vollständigkeitserklärung der örtliche zuständigen IHK melden. Dies betrifft mit Ware befüllte 
Verkaufsverpackungen, die für private Endverbraucher bestimmt sind und Verkaufsverpackungen, die 
an einem dualen System beteiligt sind.  
 
Diese Meldung muss zuvor geprüft und testiert werden. 
 
Wir übernehmen für Sie die Prüfung für das duale System und für das Testat gegenüber der IHK. 
 
Wichtig ist, dass der Termin zum 1. Mai 2009 eine sogenannte Ausschlussfrist sein soll. Das heißt, wenn 
die testierte Meldung nicht rechtzeitig der IHK vorliegt, wird sie nicht berücksichtigt und auf der 
Webseite der IHK nicht veröffentlicht. Dies kann Wettbewerbsnachteile nach sich ziehen. Wer und 
welche Verpackungen man melden und testieren lassen muss, entnehmen Sie unserem Rundschreiben 
zur Verpackungsverordnung. 
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